
 
Stadt Wetzlar 
Der Magistrat 
Jugendamt 
Ernst-Leitz-Straße 30 
35578 Wetzlar  
 

Stand 04-2020 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 

 
Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege nach  

§ 43 SGB VIII  

 

Nachname, Vorname: ______________________________________ 

Straße:   ______________________________________ 

PLZ, Ort:   ______________________________________ 

Telefon:   ______________________________________ 

Mail:    ______________________________________ 

 

für folgenden Betreuungsort 

 in eigenen Räumen  in angemieteten Räumen  im Haushalt der Eltern 

 Ein Hausbesuch ist am  ________________ (Datum) vereinbart. 

 

Zur Eignungsfeststellung erforderliche Unterlagen: 
 

 Stammdatenblatt für Tagespflegepersonen  

 
 Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für Antragsteller/in und alle im Haushalt 

lebenden Personen ab 16 Jahren liegen vor/ sind beantragt 
 

 Ärztliches Attest zur psychischen und physischen Gesundheit für Antragsteller/in  
 

 Nachweis über Qualifizierungskurs für Kindertagespflege mit Stundenumfang 
  

 Nachweis über qualifizierten Abschluss eines Erste-Hilfe-Kurses an 
Säuglingen/Kleinkindern  
 

 Nachweis über Teilnahme an Hygiene- Belehrung nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
 
 
Wetzlar, den___________   Unterschrift:______________________ 
       
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben nach dem heutigen Stand wahrheitsgemäß und vollständig 
sind.  
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Textvorschlag: 

 
Ärztliche Bescheinigung  

für die Anerkennung in der Kindertagespflege 
 
Zur Erlaubniserteilung nach § 43 SGB VIII ist ein  ärztliches Attest zur psychischen 
und physischen Gesundheit für den/die Antragsteller/in erforderlich. 
 
Hiermit wird bescheinigt, dass bei 
 
Herr/Frau 
 

 
___________________________________________ 

geb. am 
 

 
___________________________________________ 

wohnhaft in 
 

 
___________________________________________ 

 
 

 
___________________________________________ 

 
Aus ärztlicher Sicht, zum jetzigen Zeitpunkt, weder physische noch psychische 
Bedenken bestehen im Hinblick auf eine Betreuungstätigkeit als 
Kindertagespflegeperson. 


